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III.

TBBRITORIiLlIAETSPRINZIP.

Der 18 . Senat behauptet , dass die Verordnung Nr . 6163/1944
betreffend Bestimmung des Wohnortes der Juden , in Anwen¬
dung des von beiden Regierungen akzeptierten Territoria¬
litätsprinzips erlassen wurde . Wir müssen in dieser Hin¬
sicht darauf hinwoisen, , dass diese Verordnung nicht aus
diesem Grunde verfasst wurde , da eine solche Vereinbarung
einfach niemals zustande kam . hätte das Gericht weitere
Ermittlungen in dieser Hinsicht eingeleitet ;, so käme es
auf Grund zeitgenössischer Dokumente zu folgendem Resul¬
tat:

Mit der Liquidation des Vermögens der Juden ungarischer
Staatsbürgerschaft wurde zuerst in Österreich begonnen
und zwar in Perm solcher Liquidationen, , die nicht einmal
in der nationalsozialistischen Gesetzgebung einen Rechts¬
grund hatten . Die ungarische Regierung hatte Gelegenheit ;,
zweimal eine Regierungskommission nach Berlin zu entsen¬
den , um durch sin zwischenstaatliches Abkommen den Schutz
der Person und des Vermögens der Juden ungarischer Staats¬
bürgerschaft sicherzustellen , doch haben die im Herbst
193S und im Jahre 1939 gepflogenen Verhandlungen zu keiner
formellen zwischenstaatlichen Vereinbarung geführt und -nur
soviel ist geschehen , dass die deutsche Regierung auf dip¬
lomatischem Wege die Einstellung der gesetzwidrigen Li¬
quidation der in Händen der Juden ungarischer Staatsbür¬
gerschaft befindlichen Vermögen in Aussicht stellte.
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Als das Deutsche Reich am 31 . Dezember 1938 die Verordnung
über das jüdische Vermögen geschaffen hatte , war die kgl.
ung . Regierung bestrebt , für ihre Staatsbürger jüdischer
Rasse wenigstens die Möglichkeit sicherzustellen , ihr im
Deutschen Reich befindliches Vermögen aus freier Hand li¬
quidieren zu können.

Nach Besetzung der westeuropäischen Länder forderte die
deutsche Regierung von der ungarischen Regierung , sich be¬
züglich des Schicksals der in diesen Gebieten lebenden un¬
garischen Juden als uninteressiert zu erklären.

Was die Sicherstellung der Judenvermögen betrifft , erklär¬
te sich das deutsche Auswärtige Amt am 10 . Dezember 1942
damit einverstanden , dass zwecks Konskription der in den
besetzten westlichen Gebieten zurückgebliebenen jüdischen
Vermögen , in diese Gebiete eine ungarische Kommission ent¬
sendet wird . Der ungarische Ministerrat hat am 19 . Januar
1943 unter Leitung des techn . Rates Andor Schedel eine Kom¬
mission in die besetzten westlichen Gebiete entsendet , die
dort tatsächlich gewisse Konskriptionsarbeiten geleistet

l / Siehe obige Angaben im Schriftenmaterial der Vorberei¬
tungsarbeiten des Friedensvertrages im Ungarischen
Aussenministerium . Dieses Material ist im Ungarischen
Landesarchiv unter Nr . M 1 KÜM Be 0 11 - 21 O. L . unter
dem Titel "Schutz der Berson und des Vermögens von Ju¬
den ungarischer Staatsbürgerschaft " hinterlegt.
Der seinerzeitige Finanzminister Dr .Lajos Remenyi-
Schneller sagte bei seinem polizeilichen Verhör am
5 . Oktober 1945 hierüber folgendes:
"Ich habe Kenntnis davon , dass gelegentlich des Vor¬
dringens der Deutschen im Westen , bei der Besetzung
der holländischen , belgischen und französischen Gebie-

Forts . d . Fussnote l/
siehe auf Seite 116
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Ministerialrat Dr . Lajos Hovanyi gab über das ungarische Ju¬
denvermögen in den von Deutschen besetzten Gebieten am 8*
Oktober 1945 an der Politischen Abteilung der ungarischen
Staatspolizei folgendes zu Protokoll:

"Hierüber hat mich seinerzeit Ministerialrat Lajos
Kokas vertraulich informiert * Er fügte noch hinzu,
dass er sich sogar die Aktennummer gemerkt hat . Die
Deutschen haben im Laufe ihres Vordringens im Westen
hochwertiges jüdisches Vermögen ungarischen Ursprungs
beschlagnahmt und hierüber das Ministerium durch eine
Note in Kenntnis gesetzt . Die Regierung hatte hierauf
zur Untersuchung und Aufnahme des Vermögens eine Kom¬
mission entsandt , die von techn . Rat Andor Schedel ge¬
leitet wurde . Nach seiner Rückkehr teilte der Genann¬
te in seinem Rechenschaftsbericht mit , dass der Be¬
stand des Vermögens durch die Deutschen geplündert
wird , obwohl die Ungarische Gesandtschaft dasselbe
gesperrt bzw . versiegelt hat . Schedel schlug vor,das
Vermögen baldmöglichst nach Hause zu bringen , er
wurde aber deswegen von höchster Stelle gerügt . Mi¬
nister Rem4nyi hat daraufhin - anstatt das Vermögen
nach Hause bringen zu lassen - Akten angelegt und
überliess gemäss diesen das Vermögen den Deutschen.
Diese Akten hat Remenyi - Schneller durch Umgehung
und ohne Wissen des zuständigen Staatssekretärs na¬
mens Dr . Bela Csizik , verfertigen lassen und zwar im
geheimen und ganz ungewohnterweise , indem die Akte

Forts , d . Fussnote l/
von Seite 115

te beträchtliches jüdisches Vermögen in ihre Hände
geriet . Die deutsche Regierung hatte hierüber das Fi¬
nanzministerium mittels einer Note in Kenntnis ge¬
setzt , worauf wir zur Untersuchung und Bestandsauf¬
nahme der Vermögen eine Kommission entsandt haben.
Seitens des Finanzministeriums war Herr Ministerial¬
rat Schedel aus diesem Zwecke dort . Nach seiner
Heimkehr entnahm ich seinem Rechenschaftsbericht,
dass dieses Vermögen seitens der Deutschen geplün¬
dert wird . "
/Siehe Verhörprotokoll vom 5 . Oktober 1945 im Archiv
des Ungarischen Innenministeriums . /

./.
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durch einen anderen Staatssekretär namens Gusztüv
Bärtfai - Blickle abgefasst und durch Remdnyi ausge --
fertigt wurde . Über diese Angelegenheit sind in
erster Linie Ministerialrat Lajos Kokas und Mini¬
sterialrat Andor Schedel informiert . " l/

Am 7 . Januar 1944 wurde auf Veranlassung des Ministerrats
Ministerialrat i . R. Dr . Frigyes - Vilmos Krafft als Regie¬
rungskommissar zwecks Sicherstellung und Übernahme der
sich in den besetzten westlichen Gebieten befindlichen
ungarischen Judenvermögen in das Deutsche Reich entsandt.
Die Aktion wurde durch den Regierungskommissar Hand in
Hand mit dem Leiter der Organisation der ungarischen Ju¬
den vorbereitet . Nach den bekannten Ereignissen vom 19.
März 1944 kam es schon nicht mehr zur Ausreise des Regie¬
rungskommissars.

Wie aus Obigem ersichtlich , wurden zwischen den Regierun¬
gen des Deutschen Reiches und Ungarns niemals irgendwel¬
che Vereinbarungen bezüglich des ungarischen Judenvermö¬
gens im Ausland abgeschlossen . Die ungarische Regierung
war zwar bestrebt , das ungarische Judenvermögen im Aus¬
land sicherzustellen , dies geschah aber zeitlich vor der
Besetzung Ungarns 'und hatte auf die Geschehnisse nach
der Besetzung des Landes keinerlei Einfluss mehr.

Die Versuche der ungarischen Regierung , das beschlagnahm¬
te ungarische Eigentum der Juden zu beanspruchen , deutet
darauf hin , dass von einem "Territorialitätsprinzip " kei¬
ne Rede war , sonst wären diese Bestrebungen grundlos ge¬
wesen.

l / Siehe Verhörprotokoll vom 8 . Oktober 1945
in Archiv des Ungarischen Innenministeriums.
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Dass das Territorialitätsprinzip in Bezug auf Ungarn nicht

angewendet wurde , bestätigt auch Macartney in seinem Be¬

richt;

. . . ''trafen die deutschen Truppen ihre eigenen Dispo¬
sitionen und nahmen sie so ziemlich alles mit , was
sie brauchten und mitnehmen konnten . " l/

Auch Dr .Wilhelm Höttl äussert sich in seiner eidesstattli¬

chen Erklärung vom 2 . November 1962 in diesem Zusammenhang

in folgender Weise:

"Durch den ursprünglich als Chef der Einsetzungstrup¬
pe Ungarn der deutschen Sicherheitspolizei und der
SS vorgesehenen SS- Brigadefahrer und Generalmajor
der Polizei , Walter Schellenberg , war mir bekannt,
dass sowohl diese Einsatzgruppe als auch die ihr un¬
terstellten Einsatzkommandos einen schriftlichen Be¬
fehl Himmlers erhalten hatten , wonach alle diese Po¬
lizeieinheiten zur Beschlagnahme von ungarischen,jü¬
dischen kriegswichtigen Materialien ermächtigt wur¬
den . In Sonderheit hatte Himmler befohlen , solche
Materialien zu beschlagnahmen , die für die Aufstel¬
lung neuer Waffen - SS- DiVisionen wichtig wären . Da
es Schellenberg aber gelang , die Führung der Ein¬
satzgruppe Ungarn nicht übernehmen zu müssen , er¬
hielt dessen Nachfolger , SS - Oberführer und Oberst
der Polizei , Dr .Achhamer - Pifrader , alle Einsatzbe¬
fehle . Schellenberg übergab Dr .Pifrader diese,nach
meiner Erinnerung am 17 .März 1944 , im Sonderzug
Himmlers , der damals in Hallein bei Salzburg sta¬
tioniert war . " 2/

Diese Beispiele erweisen also lediglich die völlige Ohn¬

macht der ungarischen Regierungsstellen gegenüber den

selbstherrlichen Eingriffen Rer Organe des Reiches.

1/ Siehe C. A .Kacartney, ' Octobcr Fifteenth " ,
Bd . II . / Edinbourgh 1961 , S . 452 - 53/

2/ Siehe AfW Berlin Bd . 8 , S . 163

\
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Dass die Absprachen des Dritten Reiches auf scheindiploma¬
tischer Ebene nur ein Fetzen Papier waren , wenn sie nicht
mehr den Uützlichkeitserwägungen der damaligen Machthaber
entsprachen , beweisen drei Urkunden.

Veesenmayer telegraphierte am 27 . Juni 1944 an das Auswärti¬
ge Amt . Das Telegramm hat folgenden Wortlauts

"RSHA IV . hat hiesigem Sondereinsatzkommando Eichmann
mitgeteilt , dass BDS Griechenland auf Anfrage ange¬
wiesen worden sei , die noch in Griechenland vorhande¬
nen Juden ungarischer Staatsangehörigkeit nicht mehr
gesondert zu behandeln , sondern unter gleichzeitiger
Sicherstellung ihres Vermögens nach Deutschland zu
überstellen . "

Das zweite Dokument ist nicht minder beachtenswert : das

Verhalten der Bevölkerung war für Hitler keine unwesentli¬
che Frage , denn es war ihm viel daran gelegen , während der
Besetzung Ungarns des jüdischen Vermögens habhaft zu wer¬
den . Um die Bevölkerung zur Denunziation anzuspornen , te¬
legraphierte Gesandter Altenburg vom Auswärtigen Amt am
17 . Mai 1944 an Veesenmayer:

"Der Herr RAM lässt Sie verständigen , dass der Führer
sich zu vorbezeichnetem Drahtbericht dahin geäussert
hat , dass wenn in Ungarn Einheimische uns bei den
Massnahmen gegen die Juden behilflich seien , wir
vielleicht aus jüdischem Kapital diesen Einheimischen
Dotationen geben könnten . Dadurch würde die Mitarbeit
der Ortseinwohner aktiviert werden . " l/

Wenn Hitler über das durch deutsche Organe beschlagnahmte
jüdische Kapital frei verfügen konnte , so ist der Inhalt
des dritten Dokumentes - welches dem Kammergericht zwar
unmittelbar zur Verfügung stand , jedoch nicht in Betracht

gezogen wurde - vollkommend zutreffend . Dies ist ein Gut-

l / Dok . NG- 2425 des .auswärtigen Amtes . . /.
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achten Jeno Levais vom 27 . Dezember 1968 , das Genannter in

einer konkreten Sache abgab:

. . "Das Territorialprinzip ? Diesen Tip hat Krumey von
Hunsche bekommen.

In Ungarn sind bereits eine Masse von Anssagen vor¬
handen , sogar von den Nazis , "dass sie nichts aaf
das Territorialprinzip gegeben haben " . Sie haben
wcggestohlen und geraubt was sie nur konnten und
heute sich darauf berufen , dass es ein Territorial¬
prinzip gegeben habe , ist etwas Unmögliches ! . . .

. . . Hunsche lügt mit den Angaben , dass sich die
Deutschen des Territorialprinzips bedient haben.
Dies ist sehr leicht widerlegbar . Er selbst hat zu
Protokoll gegeben , dass er 200 . 000 Dollars von den
Juden abgenommen hat und hat auch angegeben , was
mit dem Eichmannkommando bei den Juden geraubt ha¬
ben , oder was Becher - Leute oder Bobermin und die
anderen Kommandos sowie die deutsche Wehrmacht ge¬
macht haben . Diese Tatsachen weiss heute nur derje¬
nige nicht , der sie nicht wissen will.

. . . Edmund Neumann schreibt , "er hat keine Kenntnis
von Beschlagnahme von Wertsachen " . Genau dieser
Neumann hat in Ansbach bei der Stadtpolizei / tagb.
No . B 3108/65 / am 24 . Mai 1965 eine Aussage za Pro¬
tokoll gegeben . Die Kopie dieses Protokolls ist in
meinem Besitz . In diesem Protokoll hat er folgendes
aasgesagt:
"Ich gehörte zum Sonderkommando Kichmann . In Buda¬
pest waren wir zunächst in einem für die Sicher¬
heitspolizei beschlagnahmten Hotel Astoria unterge¬
bracht . Während meiner Anwesenheit in Ungarn hatte
ich mich dienstlich mit jüdischen Vermögen zu be¬
fassen usw . usw . "

"Wo ist hier ein Territorialprinzip ? Es sind auch
Aussagen und Protokolle von unzähligen , dass es
die Aufgabe Hunsches war , die Vermögenswerte der
Juden ausfindig zu machen und sie können es nicht
leugnen , dass jedes jüdische Vermögen , das das
Eichmannkommando in seine Hände bekommen hat,dass
es in seinen Händen geblieben ist . Die Behauptung
vom Terrirorialprinzip ist direkt lächerlich . Es
ist eine lügnerische Behauptung . "

" . . . Das Hotel Astoria hat somit der Sicherheits¬
dienst und das Eichmann - Kommando überfallend am

./.

*
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19 -März besetzt und aide Juden von dem Hotel evaku¬
iert und ihnen das Vermögen abgenommen . Sie haben
auf alle Territorialprinzipien gepfiffen , welche die
Nazis niemals respektiert haben . Sie haben einfach
alles weggeraubt und diejenigen , welche dagegen pro¬
testierten , wurden in die Keller gesperrt und von
dort in die Gefängnisse der Eauptstrasse und von
dort weg wurden sie deportiert . " l/

Das Territorialitätsprinzip , auf das sich das Gericht be¬
ruft , fand daher keine Anwendung und auch die auf diploma¬
tischer Ebene gegebenen Zusagen wurden nie ernst genom¬
men . 2/

1/ Siehe AfW Berlin , Bd . 7 , S . 405 - 407

2/ Auch das Oberste Rückerstattungsgericht , Berlin , be¬
ruft sich in seiner Entscheidung / ORG/A/4130 / auf
eine Vereinbarung , die angeblich zwischen der ungari¬
scher Regierung und Himmler abgeschlossen worden sein
sollte . Unter den Bedingungen dieses Abkommens ist
auch folgendes angeführt : "Das in den deutschen Hän¬
den befindliche jüdische Eigentum wird zuräckgegeben
werden . " Darüber hinaus , dass diese Bedingung sinnge¬
mäss nicht auf Schmuck und Edelmetallgegenstände,son-
dern nur auf die in den deutschen Magazinen noch vor¬
handenen jüdischen Vermögensgegenstände Bezug haben
konnte , wurde diese "Vereinbarung " wegen der eingetre¬
tenen Ereignisse niemals eingehalten , auch wenn sei¬
tens der Deutschen überhaupt eine ernste Absicht zu
deren Einhaltung bestanden hätte . Dieses "Abkommen" be¬
weist übrigens , dass die deutschen Dienststellen jüdi¬
sches Eigentum tatsächlich beschlagnahmt haben.
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